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MITTEILUNGSBLATT 
 
 
 

 
 
„POP-UP IMPFUNG“ IN NEUHOFEN UND WEIßKIRCHEN 
 
Laut Mitteilung der Marktgemeinde Neuhofen an der Krems findet am Samstag den 18.September 
2021 von 09:00 bis 12:00 Uhr eine Pop-up- Impfaktion (Impfung ohne Anmeldung) am derzeitigen 
Gemeindeamt in der Kirchengasse 4a statt. 
 
Weiters bietet die Union Raika Weißkirchen den Bürgerinnen und Bürgern von Weißkirchen und den 
umliegenden Gemeinden an, sich am 24.09.2021 von 12:00-17:00 Uhr beim Gewerbepark 
Weißkirchen (ehemaliges GH Erwin’s Schmankerl) gegen Corona impfen zu lassen.  
Für die Impfung ist kein Termin erforderlich. Bitte nehmen Sie einen Identitätsausweis (Reisepass, 
Führerschein…) zur Impfung mit. Falls vorhanden bitte auch Ihren Impfpass mitnehmen. 
 

 
 

HUNDEHALTUNG 
 

Auf Grund zahlreich eingegangener Beschwerden am Gemeindeamt teilen wir mit, dass jeder 
Hundehalter gem. § 6 des OÖ. Hundehaltegesetztes 2002 verpflichtet ist, seinen Hund an öffentlichen 
Orten im Ortsgebiet an der Leine oder mit Maulkorb zu führen.  
Hundehalter die gegen § 6 des OÖ. Hundehaltegesetztes 2002 verstoßen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung. Diese wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.000 Euro bestraft.  
 
Weiters wird darauf hingewiesen, dass der Meldung des Hundes in Zukunft neben dem 
Sachkundenachweis und der Haftpflichtversicherung auch die Registrierungsbestätigung aus der 
Heimtierdatenbank gemäß Tierschutzgesetz anzuschließen ist; falls dieser Nachweis zum Zeitpunkt der 
Meldung noch nicht erbracht werden kann, ist dieser innerhalb von zwei Monaten nachzureichen. 
 
Gemäß § 3 OÖ. Hundehaltegesetz 2002 ist ein Hund in einer Weise zu verwahren oder zu führen, dass 
 
• Menschen und Tiere durch den Hund nicht gefährdet werden, oder 
• Menschen und Tiere nicht über ein zumutbares Maß hinaus belästigt werden 

(Hundegebell), oder 
• er an öffentlichen Orten oder auf fremden Grundstücken nicht unbeaufsichtigt  

herumlaufen kann 
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GOTTESDIENST FÜR JUBELPAARE  

 
Die Diözese Linz lädt alle Ehepaare sowie alle Paare, die einen Grund zum Feiern haben, zu einem 
Gottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer im Linzer Mariendom am Samstag 03.10.2021 um 14:30 
Uhr ein. Im Anschluss wird eine Domführung angeboten. Anmeldungen zum Gottesdienst und zur 
Domführung sind bis 24.09.2021 möglich. ( beziehungsleben@dioezese-linz.at; 0732 76103511) 

 
 

 

TRINKWASSERBEFUND 
 

Unser Trinkwasser wird entsprechend der Trinkwasserverordnung (BGBL. II 304/2001) in regelmäßigen 
Abständen von einem öffentlichen Labor untersucht. Das Untersuchungsergebnis liegt für alle 
Interessierten am Gemeindeamt während der Öffnungszeiten auf bzw. ist auf der Gemeindehomepage 
ersichtlich. 

 
 

NEUE MITARBEITERINNEN AM GEMEINDEAMT 
 

Da Frau Anita Kübek und Herr Reinhard Felbermair sich beruflich verändert haben, wurden Frau 
Pauline Zeilinger und Frau Sarah Lehner als Vertragsbedienstete für die allgemeine Verwaltung 
aufgenommen. Wir wünschen den neuen Mitarbeiterinnen für ihre Tätigkeiten im Gemeindeamt 
Allhaming viel Erfolg und Freude. 
 

 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Bürgermeisterin 

 

 
Jutta Enzinger 
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